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Bildung des Kreisausschusses  
Wahl der Mitglieder 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag wählt folgende Mitglieder des Kreisausschusses: 
 

Mitglieder: Stellvertreter: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 

13. 13. 

14. 14. 

15. 15. 

16. 16. 
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Die Stellvertreter, die einer Fraktion, Gruppe oder Listenverbindung angehören, vertreten 
sich nach § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung für den Rhein-Sieg-Kreis untereinander in 
alphabetischer Reihenfolge. 
 
 
 
Vorbemerkungen: 
 
Der Kreisausschuss beschließt nach § 50 KrO NRW über alle Angelegenheiten, soweit sie nicht 
dem Kreistag vorbehalten sind oder soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handelt. Er hat insbesondere die Beschlüsse des Kreistags vorzubereiten und die 
Geschäftsführung des Landrats zu überwachen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Nach § 51 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) besteht der 
Kreisausschuss aus dem Landrat und mindestens 8 und höchstens 16 Kreistagsmitgliedern. 
 
Die Kreistagsmitglieder und für jedes Kreistagsmitglied ein Stellvertreter sind vom Kreistag aus 
seiner Mitte (also nur Kreistagsmitglieder, keine sachkundigen Bürger/innen) für die Dauer der 
Wahlzeit des Kreistags zu wählen. Die Stellvertreter können sich untereinander vertreten, wenn 
der Kreistag die Reihenfolge festgelegt hat. Scheidet ein Kreistagsmitglied oder ein Stellvertreter 
aus dem Kreisausschuss aus, so wählt der Kreistag auf Vorschlag derjenigen Gruppe, die den 
Ausgeschiedenen vorgeschlagen hatte, einen Nachfolger. Ist die Gruppe zu einem Vorschlag 
nicht in der Lage oder gehörte das Kreistagsmitglied oder der Stellvertreter keiner Gruppe an, so 
bleibt der Sitz unbesetzt. 
 
Der Landrat wird mit seiner Wahl Vorsitzender des Kreisausschusses. Er hat Stimmrecht im 
Kreisausschuss, ist jedoch nicht Mitglied des Kreisausschusses. Eine Anrechnung seines Sitzes 
auf eine Liste zur Wahl der Kreisausschussmitglieder findet nicht statt. Der Kreisausschuss wählt 
aus seiner Mitte einen oder mehrere Vertreter des Vorsitzenden. 
 
Nach Ablauf der Wahlzeit des Kreistags üben die bisherigen Kreistagsmitglieder im 
Kreisausschuss und ihre Stellvertreter ihre Tätigkeit bis zur ersten Sitzung des neuen 
Kreisausschusses weiter aus. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.10.2009 die Mitglieder des Kreisausschusses auf 16 
festgesetzt. 
 
Das Wahlverfahren richtet sich nach § 35 Abs. 3 KrO NRW und ist nachfolgend beschrieben: 
 

1. Haben sich die Kreistagsmitglieder zur Besetzung der Ausschüsse auf einen einheitlichen 
Wahlvorschlag geeinigt, so ist der einstimmige Beschluss der Kreistagsmitglieder über die 
Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. 

 
2.  Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht zu Stande, so wird nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die 
Wahlvorschläge der Fraktionen und Gruppen des Kreistages entsprechend dem Verhältnis 
der Stimmenzahlen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen, zur Gesamtzahl der 
abgegebenen gültigen Stimmen zu verteilen. Jedem Wahlvorschlag werden zunächst so 
viele Sitze zugeteilt, wie sich für ihn ganze Zahlen ergeben. Sind danach noch Sitze zu 
vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen. Bei 
gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los (Verfahren nach Hare-Niemeyer).  
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Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Kreistagsmitglieder auf 
Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl 
angehörte, einen Nachfolger. 
 
Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Kreisausschusses sind – soweit sie 
Aufgaben im Bereich der staatlichen Verwaltung wahrnehmen - zu Ehrenbeamten zu ernennen. 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 


